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Artikel 3.

Im Gemeindesteuergesetze vom 11. Juli 1913 (G.= u. V.-Bl. S. 195) wird Absatz 3

des § 38 aufgehoben.
Artikel 4.

Gegenwärtiges Gesetz, mit dessen Ausführung Unsere Ministerien des Kultus

und öffentlichen Unterrichts, des Innern und der Finanzen beauftragt werden, tritt

am 1. Januar 1917 in Kraft, dergestalt, daß seine Vorschriften bereits bei der Vor-

bereitung der Einschätzung zur Einkommensteuer und Ergänzungssteuer auf das Jahr

1917 anzuwenden sind.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig vollzogen und Unser König-

liches Siegel beidrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 20. Oktober 1916.

Friedrich August.

Dr. Heinrich Beck.

Graf Vitzthum v. Eckstädt.

v. Seydewitz.

Nr. 69. Verordnung

zur Abänderung der zum Einkommensteuergesetz und zum Ergänzungs-

steuergesetz erlassenen Ausführungsbestimmungen;
vom 21. Oktober 1916.

Auf Grund von Artikel 4 des Gesetzes über die Zusammenrechnung des Einkommens

und Vermögens der Chegatten bei den direkten Staats- und Gemeindesteuern, vom

20. Oktober 1916 (G.= u. V.-Bl. S. 173), wird hinsichtlich der direkten Staatssteuern

folgendes bestimmt:
Artikel I.

Die Verordnung, die Ausführung des Einkommensteuergesetzes vom 24. Juli

1900 betreffend, vom 25. Juli 1900 (G.= u. V.-Bl. S. 589) wird weiter 7), wie folgt,

abgeändert:

1) Frühere Abänderungen in den Verordnungen vom
4. Februar 1903 (G.= u. V.-Bl. S. 353),
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1. In § 47

a) wird dem Absatz 1 folgender Satz angefügt:

Ehefrauen mit höherem Einkommen sind hiervon auszuschließen, wenn

zweifellos feststeht, daß ihr Einkommen nach § 3 des Gesetzes dem Ehe-

manne zuzurechnen sein wird.

b) werden in Absatz 2 die Worte „Für jeden dieser Beitragspflichtigen durch die
Worte:

Für jeden der nach Absatz 1 mit Rotstift ausgezeichneten Beitragspflichtigen

ersetzt.

2. Zwischen § 48 und § 49 wird folgende Bestimmung eingeschaltet:

§ 48 a. Die Einkommensdeklaration des Ehemanns hat das Einkommen Zu s 39

der Ehefrau mitzuumfassen, sofern nicht die Ehefrau nach § 3 Absatz 2 des Ge= Absatz 2
des

setzes besonders zu veranlagen ist. Gesetes

3. Dem § 75 wird folgende Bestimmung als Absatz 4 angefügt:

Für die Einkommensteuer eines Beitragspflichtigen, dem Einkommen

seiner Ehefrau zugerechnet worden ist, haftet die Ehefrau als Selbstschuldnerin

(§ 3 Absatz 4 des Gesetzes). In der Regel ist gegen die Ehefrau wegen der

Einkommensteuer ihres Ehemanns mit der Mahnung und Zwangsvollstreckung

erst vorzugehen, wenn die Zwangsvollstreckung gegen den Ehemann ganz

oder zum Teil ohne Ergebnis gewesen ist. Die Vollstreckungsbehörde ist jedoch

befugt, auch unerwartet der Durchführung der Zwangsvollstreckung gegen

den Ehemann mit der Mahnung und Zwangsvollstreckung gegen die Ehefrau

vorzugehen, wenn besondere Umstände dies angezeigt erscheinen lassen, ins-

besondere wenn der Vollstreckungsbehörde bekannt ist, daß das steuerpflichtige

Einkommen des Beitragspflichtigen ganz oder zum überwiegenden Teil zu-

gerechnetes Einkommen der Ehefrau ist. Darüber, ob auf Grund beigebrachter

Nachweise nach § 3 Absatz 4 des Gesetzes die Haftung der Ehefrau auf einen

Teil der Steuer des Ehemanns zu beschränken sei, entscheidet nach §§ 1, 10

des Gesetzes über die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen in Ver-

2. September 1903 (G.= u. V.-Bl. S. 526),

15. September 1903 (G.= u. V.-Bl. S. 539),

26. Juni 1908 (G.= u. V.-Bl. S. 263),

8. November 1911 (G.= u. V.-Bl. S. 194),

4. April 1913 (G.-- u. V.-Bl. S. 99) und

20. Juni 1913 (G.= u. V.-Bl. S. 168).
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waltungssachen vom 18. Juli 1902 (G.= u. V.-Bl. S. 294) die Verwaltungs-

behörde, der die Anordnung der Zwangsvollstreckung zusteht (Vollstreckungs-

behörde). Ist die Vollstreckungsbehörde eine Gemeindebehörde, so hat sie sich
vorher mit der Bezirkssteuereinnahme zu vernehmen.

4. Die Aufforderung zur Einkommensdeklaration K (G.= u. V.-Bl. 1900 S. 771)

und der Vordruck zur Einkommensdeklaration I. (G.= u. V.-Bl. 1900 S. 773) erhalten

– die aus den Anlagen K und L ersichtliche Fassung.

Artikel II.

Die unter dem 26. Juli 1900 zum Einkommensteuergesetz erlassene Instruktion

(G.= u. V.-Bl. S. 781) wird weiter 2), wie folgt, abgeändert:

1. In § 19

a) wird vor den Absätzen 1 und 2, die Absätze 2 und 3 werden, folgende Bestimmung

als Absatz 1 eingefügt:

Das Einkommen der Ehefrau wird ohne Rücksicht auf den ehelichen

Güterstand dem Ehemanne zugerechnet (§ 3 Absatz 1 des Gesetzes), sofern

nicht die Ehefrau nach § 3 Absatz 2 des Gesetzes besonders zu veranlagen

ist. Die Zurechnung ist beim Ehemann in Spalte 13 des Katasters (unter

dem steuerpflichtigen Einkommen) durch den Vermerk: (— Zusammen-

rechnung) kenntlich zu machen. Ist dem Ehemann Einkommen der Ehe-

frau aus Quellen der in § 17 unter d des Gesetzes bezeichneten Art zu-

gerechnet worden, so ist dies in Spalte 8 des Katasters unter dem d-Ein-

kommen der Ehefrau durch den Vermerk: E (— Ehefrau) kenntlich zu

machen. Trifft bei der Zurechnung ehemännliches und eheweibliches

d-Einkommen zusammen, so ist das d-Einkommen des Ehemanns und der

Ehefrau in Spalte 8 des Katasters in getrennten Ziffern einzustellen.

Unter dem d-Einkommen der Ehefrau ist auch in diesem Falle der Ver-

merk: E (— Ehefrau) anzubringen.

b) wird in Absatz 2 (bisher Absatz 1) der 3. Satz gestrichen und folgende Bestimmung

als Satz 1 vorangestellt:

Liegen die in § 3 Absatz 2 des Gesetzes bezeichneten Voraussetzungen

vor, so ist die Ehefrau wegen der Nutzung desjenigen Vermögens, über

2) Frühere Abänderungen in den Verordnungen vom
4. Februar 1903 (G.= u. V.-Bl. S. 353),

26. Juni 1908 (G.= u. V.-Bl. S. 263),

10. August 1908 (G.= u. V.-Bl. S. 310) und

8. November 1911 (G.= u. V.-Bl. S. 194).
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welches ihr die freie Verfügung zusteht, und wegen ihres sonstigen Er—

werbes besonders zu besteuern.

2. In § 59 Absatz 6 Satz 2 werden die Worte „seiner Frau“ durch die Worte:

seiner besonders veranlagten Frau (§ 3 Absatz 2 des Gesetzes)

ersetzt.
Artikel III.

Die Verordnung, die Ausführung des Ergänzungssteuergesetzes vom 2. Juli

1902 betreffend, vom 2. Februar 1903 (G.= u. V.-Bl. S. 259) wird weiter 3), wie

folgt, abgeändert:

1. In § 16

a) wird dem Absatz 1 folgender Satz angefügt:

Ehefrauen mit größerem Vermögen sind hiervon auszuschließen, wenn

zweifellos feststeht, daß ihr Vermögen nach § 15 Absatz 1 Ziffer 2 unter à

dem Ehemanne zuzurechnen sein wird.

b) werden in Absatz 2 Satz 1 die Worte „Für jeden dieser Beitragspflichtigen“

durch die Worte:

Für jeden der nach Absatz 1 mit Blaustift ausgezeichneten Beitrags-

pflichtigen
ersetzt.

2. Zwischen § 17 und § 18 wird folgende Bestimmung eingeschaltet:

§ 17a. Die Ergänzungssteuerdeklaration des Ehemanns hat das er-

gänzungssteuerpflichtige Vermögen der Ehefrau mitzuumfassen, sofern nicht
die Ehefrau nach § 5 Absatz 1 des Gesetzes besonders zu veranlagen ist.

3. Die Aufforderung zur Ergänzungssteuerdeklaration IV (G.= u. V.-Bl. 1903

S. 291) und der Vordruck zur Ergänzungssteuerdeklaration V (G.= u. V.-Bl. 1903

S. 293) erhalten die aus den Anlagen IV und V ersichtliche Fassung.

Artikel IV.

Die unter dem 3. Februar 1903 zum Ergänzungssteuergesetz erlassene Instruktion

(G.= u. V.-Bl. S. 315) wird weiter 4), wie folgt, abgeändert:

3) Frühere Abänderungen in den Verordnungen vom
16. August 1906 (G.= u. V.-Bl. S. 275) und

8. November 1911 (G.= u. V.-Bl. S. 194).

4) Frühere Abänderungen in den Verordnungen vom
16. August 1906 (G.-- u. V.-Bl. S. 275),

8. November 1911 (G= u. V. Bl. S. 194) und

25. Februar 1914 (G.= u. V.-Bl. S. 19).

1916. 36

Zu §24
Absatz 1

des

Gesetzes.

2
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In 8 21 Absatz 1

a) treten an Stelle des 1., 2. und 3. Satzes und der Vorschrift unter 1 folgende

Bestimmungen:

(1) Zum Zwecke der Steuerveranlagung sind hinzuzurechnen:

1. dem Ehemann ohne Rücksicht auf den ehelichen Güterstand das ergänzungs-

steuerpflichtige Vermögen der Ehefrau, sofern nicht die Ehefrau nach

§5 Absatz 1 des Gesetzes besonders zu veranlagen ist. Ist die Ehefrau

hiernach besonders zu veranlagen, so ist dem Ehemanne nur das seiner

Nutznießung unterliegende Vermögen der Ehefrau, in den Fällen der

allgemeinen Gütergemeinschaft (B. G. B. 88§ 1437 flg.), Errungen-

schaftsgemeinschaft (B. G. B. 8§ 1519 flg.), oder Fahrnisgemeinschaft

(B. G. B. 8§8 1549 flg.) das eheliche Gesamtgut zuzurechnen; in der

Hand der Ehefrau bleibt bei gesonderter Veranlagung steuerpflichtig

ihr Vorbehaltsgut (B. G. B. 8§ 1365 flg.) und das Vermögen, das einem

von ihr betriebenen Gewerbe als Anlage= oder Betriebskapital dient;

2. dem überlebenden Ehegatten im Falle der Fortsetzung der Gütergemein-

schaft mit seinen und des verstorbenen Ehegatten gemeinschaftlichen

Abkömmlingen (B. G. B. 89 1483 flg., 1487 Absatz 1) das Gesamtgut;

3. dem Inhaber der elterlichen Gewalt das seiner Nutznießung unterliegende

ergänzungssteuerpflichtige Vermögen des Kindes. In der Hand des

Kindes bleibt steuerpflichtig sein freies Vermögen (B. G. B. 8§ 1650 flg.)

und dasjenige ergänzungssteuerpflichtige Vermögen, welches einem

von ihm betriebenen Gewerbe als Anlage= und Betriebskapital dient;

b) erhalten die bisher mit 2 und 3 bezeichneten Unterabsätze die Bezeichnungen 4

und 5.

Dresden, am 21. Oktober 1916.

Finanzministerium.

v. Seydewitz.

Zippert.
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Ort: Dresden.

1) Ehemänner haben
ohne Rücksicht auf
den ehelichen Güter-
stand auch das in

Sachsen steuerpflich-
tige Einkommen der
Ehefrau mit anzu-

geben, sofern nicht die
Ehefrau nach § 3
Abs. 2 des Einkom-

mensteuergesetzes be-
sonderszubesteuernist.

2) Juhaber derelter-
lichen Gewalt haben
das Einkommen aus

dem ihrer Nutznießung
unterliegenden Ver-
mögen der Kinder
mit anzugeben.

An Grundstücken,

183

K.

Nach § 39 des Einkommensteuergesetzes werden Sie aufgefordert, für die allgemeine Einschätzung zur
Einkommensteuer auf das nächste Jahr das gesamte in Ihrer Hand steuerpflichtige Ein—
kommen auf dem beifolgenden Vordrucke wahrheitsgemäß zu deklarieren.

Der Vordruck ist unter Beachtung des unten abgedruckten Probeeintrags und der beigefügten

Erläuterungen auszufüllen, zu unterschreiben und

binnen 3 Wochen,

von Zustellung dieser Aufforderung an, während der gewöhnlichen Geschäftsstunden an die unter-

zeichnete Gemeindebehörde abzugeben.

Die Versäumnis dieser Frist hat den Verlust des Reklamationsrechts zur Folge.
, am. . 191

Stadtrat.

Gemeindevorstand.
Der

Probe-Eintrag.
Brd. Vers. Liften-Nr.:
oder Straße u. Haus- Nr.: Köniestrate 23

J. Obergeschoß.

Einkommens-Deklaration.
Fir die Einschätzung zur Einkommensteuer gebe ich mein — und meiner Ehefrau :) — jährliches Einkommen

sowie das jährliche Einkommen aus dem meiner Nutznießung unterliegenden Vermögen meines Kindes 2) —
folgendermaßen ans):

a) aus Grunbbesitz, namentlich Betrieb der Land= und Forstwirtschaft auf eigenen Grundstücken, Verpachtung

von Grundstücken, Vermietung von Gebäuden oder Benutzung derselben zur eigenen Wohmug (nach Abzug
der Bewirtschaftungs-, Reparatur= und Unterbaltungskosten)

b) an Kapitalzinsen, Renten, Apanagen, Dividenden von Aktien oder Kuxen oder Geschäftsanteilen bei Gesel=
schaften mit beschräntter Haftung, Auszügen und anderen Gerechtsamen, einschließlich des jährlichen
Wertes von Naturalgefällen, soweit solche nicht zu den unter c bezeichneten Einkünften gehören

c) an Gehalt, Remuneration, Wohnungsgeld, Pension, Wartegeld, Dantieme, Salür und Lohn aus amtlicher
oder sonstiger Stellung, sowic aus gewerblichen und persönlichen Dienstverhältnissen, einschließlich des jähr-
lichen Wertes der freien Kost und Wohnung und aller sonstigen Natural= und Nebenbezüge .

d) aus Handel, Gewerbe, überhaupt aus jeder selbständigen Erwerbstätigkeit, einschließlich des Betriebs der
Landwirtschaft auf fremden Grundstücken (nach Abzug der Betriebsunkosten) .

zusammen
Hiervon sind abzuziehen: Ma

Schuldæinsen ............. 2250

Grundsteuer nach 4 2— auf die Steuereinneit ............. 72
beitrge aur Landesimmobiliarbrandscasse ........... 44
Lanqdesçautkurrenten . .... . 154

Ausæugsleistungen 500

2600zusammen

Mark

6400

12220

5050

27670

2 500

Mithin beträgt mein jährliches steuerpflichtiges Gesamteinkommen

gewerblinenBetriebsstätten und Handelsniederlassungen besitzen ich — und meine Ehefrau —5)
gegenwärtig in Sachsen außerhalb meines untenbemerkten Wohnorts folgende:

in Ebersdorf bei, Lõöbau ein Bauergut,
in Kubschütæ bei Bautaen einen Granitbruch,
in Leipæaig eine Zweigniederlassung meines Riesigen Geschfts.

Ich versichere hiermit, daß ich die obigen Augaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Dresden, am 4. November 1916.

(Volle Unterschrift:) Karl Emil Müiller.

36 *

*) Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen.

24 70
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Erläuterungen.

Das Einkommensteuergesetz bestimmt in § 1, §2 Absatz 1, § 3 Absatz 1, 2, 4, 5, §§ 4, 5, 86 Nr. 9 bis 12,

5 14, § 15 Nr. 1, 3, 4, 6, 7 Absatz 2, §§ 16, 17, 8§ 18 Nr. 1 bis 6, 8, 89§ 19, 20, 21, § 39 Absatz 3, § 40,

§ 68 Absatz 1, § 69 Absatz 1, § 70:

Die Ausführungsverordnung zum Einkommensteunergesetze bestimmt in §§ 14, 15, § 36 Absatz 2, S§ 48a, 49.

50, §51 Absatz 1 bis 3:

Dos Gemeindestenergesetz bestimmt in § 77 Absatz 1 bis 3:



Ort:

1) Ehemänner
haben ohne Rücksicht
auf den ehelichen
Güterstand auch das
in Sachsen steuer-
pflichtige Einkommen
der Ehefrau mit an-

zugeben, sofern nicht
die Ehefrau nach § 3
Absatz 2 des Ein-

kommensteuergesetzes
besonders zu be-
steuern ist.

2) Inhaber der
elterlichen Gewalt
haben das Einkom-
men aus dem ihrer

Nutznießung unter-

liegenden Vermögen
der Kinder mit an-

zugeben.

Brd. Vers. Listen-Nr.
oder

Straße und Haus-Nr.:

Einliommens-Dellaration.
Für die Einschätzung zur Einkommensteuer gebe ich mein — und meiner Ehefrau 1) —

jährliches Einkommen —sowie das jährliche Einkommen aus dem meiner Nutznießung

unterliegenden Vermögen meine Kinde 2) — folgendermaßen an?:

a) aus Grundbesitz, namentlich Betrieb der Land= und Forstwirtschaft auf eigenen Grundstücken, Verpachtung

von Grundstücken, Vermietung von Gebäuden oder Benubung derselben zur eigenen Wohnung (nach Abzug
der Bewirtschaftungs-, Reparatur= und Unterbe ltungskosten) . .

b) an Kapitalzinsen, Renten, Apanagen, Dividenden von Atien oder gupen * Geschäftsanteilen bei Ge-

sellschaften mit beschränkter Haftung, Auszügen und anderen Gerechtsamen, einschließlich des jährlichen
Wertes von Naturalgefällen, soweit solche nicht zu den unter c bezeichneten Einkünften gehören.

) an Gehalt, Remuneration, Wohnungsgeld, Pension, Wartegelo, Tantieme, Salör und Lohn aus amt-

licher oder sonstiger Stellung, sowie aus gewerblichen und persönlichen Dienstverhältnissen, einschließlich

des jährlichen Wertes der freien Kost und Wohnung und aller sonstigen Natural= und Nebenbezüge

d) aus Handel, Gewerbe, überhaupt aus jeder selbstüändigenErwerbstätigkeit, einschlieblich des Betriebs der
Landwirtschaft auf fremden Grundstücken (nach Abzug der Betriebsunkosten) . ....

zusammen

Hiervon sind abzuziehen: Mart

zusammen

Mar#

Mithin beträgt mein jährliches steuerpflichtiges Gesamteinkommen

An Grunpstücken,

meine Ehefrau —") gegenwärtig in Sachsen außerhalb meines untenbemerkten Wohnorts folgende:

gewerblichen Betriebsstätten und Handeksnirderlassungen besitzen ich — und

Ich bersichere hiermit, daß ich die obigen Angahen nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

., am. 191

(Volle Unterschrift:)

6) Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen.
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den Verlust des Reklamationsrechts nicht nach sich.
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IV.

Nach § 24 des Ergänzungssteuergesetzes vom 2. Juli 1902 sind die Beitragspflichtigen berechtigt, durch Einreichung einer De-

klaration das in ihrer Hand ergänzungssteuerpflichtige Vermögen anzugeben. Für die im nächsten Jahre stattfindende allgemeine
Einschätzung zur Ergänzungssteuer wird Ihnen daher freigestellt, von dieser Berechtigung Gebrauch zu machen und das gesamte
von Ihnen zu versteuernde Vermögen auf dem beifolgenden Vordrucke wahrheitsgemäß zu deklarieren.

Der Vordruck ist unter Beachtung des unten abgedruckten Probeeintrags und der beigefügten Erläuterungen auszufüllen, zu
unterschreiben und binnen 3 Wochen,

von Zustellung dieser Aufforderung an, während der gewöhnlichen Geschäftsstunden an die unterzeichnete Gemeindebehörde ab-

zugeben.

Ord: Borna.

1) Ehemänner haben ohne Rück-
sicht auf den ehelichen Güterstand
auch das ergänzungssteuerpflich-
tige Vermögen der Ehefrau mit

ansugeben, soweit es nicht nach
85 Abs. 1 bes Ergänzungssteuer-
gesetzes besonders zu besteuern
ist.

2) Juhaber der elterlichen Ge-
wart haben das ihrer Nutz-
nießung unterliegende Vermögen
der Kinder mit anzugeben, soweit
es nicht einem von den Kindern

betriebenen (Gewerbe als Anlage-
oder Betriebskapital dient.

3) Kurshabende Wecrtpapiere
auch Aktien 2c.) sind zum Börsen-
kurs anzusetzen, Hypotheken= und
andere Kapitalforderungen zum
Neunwert.

Golizen über Lebens-, Kapi-
tal= oder Rentenversicherungen
kommen mit dem Betrag in An-

satz, für den die Versicherungs-
gesellschaft die Polize zurückzu-
kaufen verpflichtet sein würde.

 , aan 191

Stadtrat.
Der Gemeindevorstand.

Brd. Vers. Listen- Nr.:
er

Straße und Haus-Nr.: Hahnhofstrabbe 1
Probe-Eintrag.

Ergänzungssteuer- Deklaration.
Für die Einschätzung zur Ergänzungssteuer gebe ich mein — und meiner Ehefrau!) — ergänzungs-

steuerpflichtiges Vermögen — sowie das meiner Nutznießung unterliegende ergänzungssteuerpflichtige Ver-
mögen meines Kindes?) — folgendermaßen an'

1. Grundvermögen, soweit es niche von der Grundfteuer betroffen ist, insbesondere das Jagdrecht auf

eigenen oder fremden Grundstücken; ferner Kohlenbergbaurechte und Abbaurechte, gleichviel ob auf Grund
dieser Rechte ein Abbau stattfindet oder nicht; Kohlen, welche nicht Gegenstand eines Kohlenbergbaurechts

sind, ingleichen sonstige Bavenbestandteile,welchenicht Gegenstand eines Abbaurechts sind, sofern sie ge.werbsmäßig abgebaut werden
. Dem Sctriebe der Land-- oderForftwirtschaft #Sa ber eines Gewerbes dienendes Anlage- und Betriebs=

kapital (mit Ausnahme der Grunsßstücke und Gebäude) mithin insbesondere Wasserkräfte, Wehre und
andere Wasserbauten, Dampfkessel und Maschinen, Gerätschaften, Werkzeuge, Tiere und sonstige Betriebs-
mittel; Vorräte an Noh- und Hilfsstoffen, Brennmaterialien, zum Verkaufe bestimmten Waren; Vorräte
an barem Gelde deutscher Währung, fremden Geldsorten, Banknoten, Kassenscheinen, Wechseln, Schuld-
verschreibungen und anderen Wertpapieren, Gold und Silber in Barren; Aktivaußenstände einschließlich
der im Kontokorrent laufenden Guthaben; Patent= und andere Urheberrechte, Verlagsrechte und Real-

gewerbeberechtigungen; bei dem Betriebe der Landwirtschaft sowohl das stehende Betriebskapital (totes
Und lebendes Inventar) als auch das umlaufende Betriebskapital — nach Abzug der Geschäftsschulden,

soweit sie niche in Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden, Reallasten, eingetragenen Auszügen oder
anderen dinglichen Grundstücksbelastungen bestehen — .

3. Sonstiges Kayitalvermogen?), soweit es nicht unter Ziffer fällt, insbesondere verzinsliche und unver—
zinsliche Kapitalforderungen sowie Wertpapiere jeder Art einschließlich des Wertes von Aktien oder Anteil-
scheinen, Kuxen, Geschäftsguthaben bei Genossenschaften, Geschäftsanteilen und anderen Gesellschaftsein-
lagen; bares Geld deutscher Währung, fremde Geldsorten, Banknoten und Kassenscheine mit Ausschluß der
aus den laufenden Jahreseinnahmen vorhandenen Bestände, Gold und Silber in Barren, Patent= und

andere Urheberrechte, Verlagsrechte, Kapitalwert der Rechte auf Apanagen, Renten, Leibrenten, Aus-
züge 2c. (§ 17 Ziffer 3 unter d des Gesetzes ...... « « ..-«

Gemeiner Wert

Mark

0 000

90 600

45 600

Zu beachten:

Nicht abzuziehen sind:

I. Spgotheken-, Grund= und Rentenschulden,Re-
allasten, eingetragene Auszüge und andere ding-
liche Grundstücksbelastungen;

II. die zur Bestreitung der laufenden Haushal-
tungskosten eingegangenen Verbindlichkeiten;

III. der Kapitalwert von Nenten oder Zu-

schüsfen, die Kindern oder anderen Angehörigen
ohne geldwerte Gegenleistung zur Bestreitung des
Unterhalts gewährt werden.

Mithin beträgt mein ergäusungssteuerpflichtiges Vermögen

Ich versichere hiermit, daß ich die obigen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

Borna, am 5. Wonenber 7976.

zusammen 766 200

Mart

Hiervon sind abzuziehen:

a) an Kapitalschulden 7500

b) an Kapitalwert der von mir zu entrichtenden. Apanagen, beemen, Pe-
renten 2c. (5 21 Ziffer 2 des Gesetzes) . . —

soweit diese Verbindlichkeiten nicht schon unter Nr. 2 in Abzug gelangt

sind.

zusammen 7500 1500

164700

(Volle Unterschrift: Ernst Heinrich Bretschneider.

*) Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen.
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Erläuterungen.
Das Ergänzungssteuergesetz bestimmt in §§ 1, 2, 3, 5, 6, 14, § 15 Absatz 1, 2, 4, 5, 88§ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,

§ 42 Absatz 1, 3, § 43, § 47 Absatz 1, 2:

Die Ausführungsverordnung beftimmt in § 14 Absatz 1 Satz 1, 8§ 17, 17a, 18:



Ort:
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Brd. Vers. Listen-Nr.:
oder

Straße u. Haus-Nr.:

Ergänzungstteuer - Deklaration.

Für die Einschätzung zur Ergänzungssteuer gebe ich mein — und meiner Ehefrau 1) — ergänzungssteuerpflich-

tiges Vermögen — sowie das meiner Nutznießung unterliegende ergänzungssteuerpflichtige Vermögen meine
Kinde

1) Ehemänner haben
ohne Rücksicht auf den ehe-
lichen Güterstand auch das
ergänzungssteuerpflichtige
Vermögen der Ehefrau mit
anzugeben, soweit es nicht
nach §5 Absatz1desErgän-
zungssteuergesetzes beson-
ders zu besteuern ist.

2) Inhaber der elter-
lichen Gewalt haben das
ihrer Nutzuießung unter-
liegende Vermögen der Kin-
der mit anzugeben, soweit
ces nicht einem von den Kin-
dern betriebenen Gewerbe

als Anlage= oder Betriebs-
kapital dient.

5) Kurshabende Wert-
papiere (auch Aktien cc.)
sind zum Börsenkurs anzu-
setzen, Hypotheken= und
andere Kapitalforderungen
zum Nennwert.

Polizen über Lebens-,
Kapital= oder Renten-

versicherungen kommen mit
dem Betrag in Ansatz, für
den die Versicherungsgesell-
schaft die Polize zurückzu-
kaufen verpflichtet sein
würde.

3. Sonstiges Kapitalvermögen 3), soweit es nicht unter Ziffer2

.2) — folgendermaßen an?:

1. Grundvermögen, soweit es nicht von der Grundsteuer betroffen ist, insbesondere das Jagd-

recht auf eigenen oder fremden Grundstücken; ferner Kohlenbergbaurechte und Abbaurechte,
gleichviel ob auf Grund dieser Rechte ein Abbau stattfindet oder nicht; Kohlen, welche nicht

Gegenstand eines Kohlenbergbaurechts sind, ingleichen sonstige Bodenbestandteile, welche nicht
Gegenstand eines Abbaurechts sind, sofern sie gewerbsmäßig abgebaut werden .

2. Dem Betriebe der Land= oder Forstwirtschaft oder eines Gewerbes dienendes Anlage= und

Betriebskapital (mit Ausnahme der Grundftücke und Gebäude), mithin insbesondere

Wasserkräfte, Wehre und andere Wasserbauten, Dampfkessel und Maschinen, Gerätschaften,

Werkzeuge, Tiere und sonstige Betriebsmittel; Vorräte an Roh= und Hilfsstoffen, Brenn-

materialien, zum Verkaufe bestimmten Waren; Vorräte an barem Gelde deutscher Währung,

fremden Geldsorten, Banknoten, Kassenscheinen, Wechseln, Schuldverschreibungen und anderen

Wertpapieren, Gold und Silber in Barren; Aktivaußenstände einschließlich der im Konto-

korrent laufenden Guthaben; Patent= und andere Urheberrechte, Verlagsrechte und Real-

gewerbeberechtigungen; bei dem Betriebe der Landwirtschaft sowohl das stehende Betriebs-

kapital (totes und lebendes Inventar) als auch das umlaufende Betriebskapital — nach Abzug der

Geschäftsschulden, soweit sie nicht in Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden, Reallasten, ein-
getragenen Auszügen oder anderen dinglichen Grundstücksbelastungen bestehen — .

fällt, insbesondere verzinsliche
und unverzinsliche Kapitalforderungen sowie Wertpapiere jeder Art einschließlich des Wertes

von Aktien oder Anteilscheinen, Kuxen, Geschäftsguthaben bei Genossenschaften, Geschäfts—

anteilen und anderen Gesellschaftseinlagen; bares Geld deutscher Währung, fremde Geld-

sorten, Banknoten und Kassenscheine mit Ausschluß der aus den laufenden Jahreseinnahmen

vorhandenen Bestände, Gold und Silber in Barren, Patent= und andere Urheberrechte,

Verlagsrechte, Kapitalwert der Rechte auf Apanagen, Renten, Leibrenten, Auszige 2c. (8 17
Ziffer3unter d des Gesetzesesgs. . . ....

zusammen

Gemeiner Wert.

Mark

Zu beachten:
Nicht abzuziehen sind:
I. Hypotheken-, Grund= und Rentenschulden, Real-

eingetragene Auszüge und andere dinglichelasten,

Grundstücksbelastungen;
II. die zur Bestreitung der laufenden Haushaltungs-

kosten eingegangenen Verbindlichkeiten;
III. der Kapitalwert von Renten oder Zuschüssen,

die Kindern oder anderen Angehörigen ohne geldwerte
Gegenleistung zur Bestreitung des Unterhalts gewährt
werden.

Hiervon sind abzuziehen: Mart

a) an Kapitalschulden

b) an Kapitalwert der von mir zu entrichtenden Apa-

nagen, Renten, Leibrenten 2c. 7 21 Bisfer 2 des
Gesetzes) ..

soweit diese Verbindlichkeiten nicht schon unter gr. 2
in Abzug gelangt sind.

zusammen

Mithin beträgt mein ergänzungssteuerpflichtiges Vermögen

Ich versichere hiermit, daß ich die obigen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.

. am.. 191

(Volle Unterschrift:

*) Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen.
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